
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/1/30 3Ob599/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1985

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §16 BIII2c

AußStrG §19

GKG §3 Abs2

Rechtssatz

Ob bei Säumigkeit des Erben im Zusammenhang mit der schriftlichen Abhandlungsp7ege gemäß § 19 Abs 1 AußStrG

ein Zwangsmittel angewendet wird oder ein Saumsalkurator bestellt wird oder ob gemäß § 3 Abs 2 GKoärG die

entsprechenden Amtshandlungen dem Notar als Gerichtskommissär übertragen werden (Standpunkt der

Vorinstanzen), ist in das Ermessen des Verlassenschaftsgerichtes gestellt, ohne daß das Gesetz sagen würde, wann das

eine und wann das andere zu erfolgen habe, wobei die Übertragung an den Notar sogar primär vorgesehen erscheint.
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